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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Die Gefährdung der GATT-Ordnung
Ulrich Müller, Köln

Die Welthandelsordnung des GATT wird immer stärker durch einen wachsenden Protektionismus in Form 
der bilateralen und sektoralen Sondervereinbarungen untergraben. Werden diese zweiseitigen Abspra
chen zu einer Dauereinrichtung, hat das unweigerlich die allmähliche Aushöhlung und Zerstörung der Ord
nung zur Folge. Wie stark ist das GATT gegenwärtig gefährdet?

Nach fast sechsjährigen, mühsamen Verhandlungen 
ist die Tokio-Runde im GATT im April 1979 abge

schlossen worden. Zwar wurden die Zölle durchschnitt
lich um ein Drittel gesenkt, und es wurden Kodizes für 
Regierungskäufe, für die Zollermittlung, für Subventio
nen und Ausgleichszölle und für nichttarifäre Handels
hemmnisse vereinbart. Die vielfältig verankerten Aus
nahmebestimmungen und andere Faktoren sind jedoch 
gewichtig genug, um dem teilweise verbreiteten Opti
mismus über die Welthandelsordnung des GATT’ skep
tisch gegenüberzutreten.

Innerhalb der Verhandlungen sind die Vertragspar
teien drängenden handelspolitischen Fragestellungen 
ausgewichen, wie etwa dem Problem der quasi-hoheitli- 
chen Ordnung von Märkten durch Regierungsverein- 
barungen^. Durch dieses Versäumnis werden die im
mer mehr um sich greifenden informellen freiwilligen 
Selbstbeschränkungsabkommen weiterhin stillschwei
gend geduldet. Darüber hinaus sind auch formale Ände
rungen an dem eigentlichen Abkommen vorgenommen 
worden. So werden Subventionen in bestimmter Form 
ausdrücklich als Mittel der nationalen Wirtschaftspolitik 
anerkannt, während das ursprüngliche Allgemeine Zoll- 
und Handelsabkommen so interpretiert werden kann, 
daß es sich gegen den Gebrauch von Subventionen 
ausspricht^. Außerdem ist mit der Legalisierung der 
Zollpräferenzen für Entwicklungsländer eine weitere 
Abweichung von dem Meistbegünstigungsprinzip durch 
die sogenannte „Enabling Clause“ festgeschrieben
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worden, die bis dahin durch die Inanspruchnahme einer 
Schutzklausel (waiver) lediglich den Charakter einer 
zeitlich begrenzten Maßnahme hatte.

Es besteht daher die Vermutung, daß das GATT im
mer mehr an die handelspolitischen Praktiken seiner 
Vertragsparteien angepaßt wird, statt umgekehrt als 
Richtschnur dafür zu dienen. Sollte dfese Annahme zu
treffen, so würde das langfristig nicht ohne Rückwirkun
gen für die Wohlstandspositionen der Teilnehmerstaa
ten bleiben. Es ist deshalb zu überprüfen, ob sich eine 
solche Tendenz zur Abweichung von den GATT-Regeln 
nachweisen läßt und wie sie gegebenenfalls den Wohl
stand der Mitglieder beeinträchtigt. Dafür ist es erforder
lich, das eigentliche Vertragswerk kurz in Erinnerung zu 
bringen und die möglichen Wohlstandswirkungen auf
zuzeigen.

Die Prinzipien des GATT

Das GATT trat 1948 in Kraft und ist durch die Erfah
rungen der Zwischenkriegszeit geprägt. Diese Periode 
war weltwirtschaftlich gesehen durch ein gegenseitiges 
handels- und währungspolitisches Mißtrauen, durch 
kurzfristige Kündigungen von bilateralen Handelsver
trägen sowie durch die Verschärfung des Zollprotektio
nismus bis hin zur Autarkiepolitik gekennzeich^et^

' Vgl. z. B. W edige von D e w i t z ;  Die m ultilateralen GATT-Verhand- 
lungen, in; W IRTSCHAFTSDIENST, 59. Jg. (1979), H. 7, S. 346-350.

^ Zu e iner ausführlichen Diskussion vgl. Bernd S t e c h e r ;  Zum 
Stand der internationalen Handelspolitik nach der Tokio-Runde, Kieler 
D iskussionsbeiträge 69, Kiel 1980.

 ̂ Vgl. Jan T u m I i r : Die W eltw irtschaftsordnung heute; Eine kriti
sche Bestandsaufnahme, in; Zw ischenbilanz der Diskussion über eine 
neue Weltw irtschaftsordnung, Symposion VII der Ludwig Erhard-Stif
tung, Stuttgart, New York 1981, S. 9-23, hier S. 14.

" Vgl. W ilhelm  R ö p k e ;  
3. Ed., London 1950.

International Economic Disintegration,
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Folglich wurde die GATT-Ordnung auf dem Grundsatz 
des Multilateralismus aufgebaut. Zentrales Prinzip ist 
die Nichtdiskriminierung. Sie ist in der Meistbegünsti
gungsklausel (Art. I) verankert und verpflichtet die Ver
tragsparteien, alle Vergünstigungen, die einem Mit
gliedstaat gewährt werden, ohne Bedingungen auch al
len anderen Teilnehmern einzuräumen. Die Meistbe
günstigungsklausel, die das Konkurrenzverhältnis ver
schiedener ausländischer Anbieter untereinander auf 
dem Markt eines Einfuhrlandes regelt, wird durch das 
zweite grundlegende GATT-Prinzip der Gleichstellung 
der inländischen und ausländischen Güter im Hinblick 
auf die binnenwirtschaftlichen Abgaben und Rechtsvor
schriften (Art. III) konsequent ergänzt. Dadurch wird so
wohl eine unterschiedliche Behandlung von voneinan
der abweichenden ausländischen Importwaren als 
auch eine Diskriminierung ausländischer gegenüber in
ländischen Waren innerhalb des Binnenmarktes unter
bunden.

Das ordnungspolitische Ziel beider Grundsätze be
steht darin, im zwischenstaatlichen Handel einen markt
wirtschaftlichen Leistungswettbewerb herzustellen und 
zu erhalten. Außerdem soll der internationale Konkur
renzmechanismus durch die Verbote von mengenmäßi
gen Beschränkungen (Art. XI), von Dumping (Art. VI) 
und von Subventionen, die die Interessen anderer Ver
tragsparteien verletzen (Art. XVI), sichergestellt wer
den. Zölle werden als Handelshemmnisse prinzipiell to
leriert. Ihrem Abbau wird aber im GATT besondere Be
deutung beigemessen (Art. XXVIII). Zollerhöhungen 
werden Hindernisse entgegengestellt: Beabsichtigt ein 
Land, den Tarif für ein bestimmtes Gut anzuheben, so 
ist es verpflichtet, den betroffenen Vertragsparteien als 
Entschädigung andere Zugeständnisse einzuräumen. 
Auf diese Weise soll ein einmal erreichtes Liberalisie- 
rungsniveau erhalten bleiben.

Schutzklauseln und Konfliktregelung

Für die Gründungsväter des GATT war es unumstrit
ten, daß in der Phase des Wiederaufbaus der weltwirt
schaftlichen Beziehungen und auch im Anschluß daran 
für einzelne Staaten handelspolitische Situationen ein
treten könnten, die es ihnen schwer oder gar vorüberge
hend unmöglich machen, die vertraglichen Vereinba
rungen einzuhalten. Dazu zählen eine Dumpingpolitik 
anderer Länder, Zahlungsbilanzprobleme oder die 
kurzfristig existenzgefährdende Bedrohung inländi
scher Branchen durch ausländische Anbieter. Um in 
solchen Fällen das Abkommen als Ganzes, etwa durch 
einseitige handelshemmende Maßnahmen seitens des 
betroffenen Landes, nicht zu gefährden, sind verschie

dene Schutzklauseln formuliert worden. Je nach Art der 
voriiegenden Störung wird einer Vertragspartei das 
Recht zugebilligt, Antidumpingzölle zu erheben (Art. 
VI), mengenmäßige Handelsbeschränkungen (Art. XI) 
oder Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz 
einzuführen (Art. XII) oder sogar Importe einzelner Han
delspartner zu diskriminieren (Art. XIX/XX). Diese Maß
nahmen dürfen allerdings nur nach vorherigen Konsul
tationen mit den anderen Teilnehmern ergriffen werden. 
Ihre Anwendung muß genehmigt und nach Ablauf einer 
bestimmten Frist neu beantragt werden. Das heißt, daß 
handelspolitische Sonderregelungen unter multilaterale 
Kontrolle gestellt wurden.

Trotz dieser Möglichkeiten, sich in wirtschaftlichen 
Ausnahmesituationen auf Schutzklauseln zu berufen, 
konnte zur Zeit der Gründung des GATT nicht ausge
schlossen werden, daß einzelne Vertragsparteien ein
seitig das Abkommen verietzen und Handelshemmnis
se installieren würden. Für diesen Fall sind im GATT 
Konsultationen der betroffenen Länder vorgesehen. 
Wenn keine bilaterale Einigung erreicht wird, soll eine 
Stellungnahme der anderen Vertragsparteien eingeholt 
werden. Diese Verfahrensweise hat das Ziel, die un
rechtmäßig verursachte Störung der intemationalen 
Handelsbeziehungen wieder zu beseitigen. Nur in be
sonders schweren Fällen kann das geschädigte Land 
seinerseits von der Erfüllung der vertraglichen Ver
pflichtungen gegenüber dem Staat, der die protektioni
stischen Praktiken anwendet, befreit werden. Sind viele 
Länder durch die Vertragsverietzung eines einzelnen 
betroffen und kommt keine Einigung über deren Beseiti
gung zustande, so kann das zum Ausschluß einer Ver
tragspartei führen (Art. XXII/XXIII).

Kein naiver Harmonieglaube

Aus dieser Konzeption geht hervor, daß das GATT 
den internationalen Handelsverkehr auf eine geordnete 
Basis stellen soll. Durch die Regeln selbst, die festle
gen, welche handelspolitischen Maßnahmen eriaubt 
und welche zu unteriassen sind, können Irrtümer über 
die Zutässigkeit bestimmter Eingriffe und damit Konflik
te verringert werden. Das Abkommen fußt also keines
wegs auf dem naiven Glauben an eine uneinschränkte 
Harmoniebeziehung der Mitgliedstaaten. Es macht im 
Gegenteil Konflikte und deren Lösung ausdrücklich zu 
einem seiner festen Bestandteile. Dadurch wird vermie
den, daß handelspolitische Meinungsverschiedenhei
ten zweier Vertragsparteien durch die Einrichtung von 
Handelshemmnissen von seiten des einen und durch 
Retorsionsmaßnahmen von seiten des anderen Han
delspartners unkontrolliert und außerhalb des Abkom
mens ausgetragen werden.

WIRTSCHAFTSDIENST 1982A/ 255



WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Zwar besteht für jeden Mitgliedstaat nach wie vor die 
Möglichkeit, unter Mißachtung der GATT-Regeln auf 
handelshemmende Eingriffe eines anderen Landes mit 
geeignet erscheinenden Sanktionen zu reagieren. Wür
den sich aber relativ viele Vertragsparteien so verhal
ten, so würde der internationale Handelsverkehr durch 
Maßnahmen gestört, die in das Ermessen jedes einzel
nen Teilnehmers gestellt sind. Das hätte aber gegensei
tige Diskriminierungen zur Folge und würde die Ord
nung, die auf Nichtdiskriminierung beruht, zerstören. 
Die Furcht der Vertragsparteien vor dieser Konse
quenz, die einen Rückfall der Welthandelsbeziehungen 
in die Bedingungen der Zwischenkriegszeit bedeuten 
würde, stellt ein stabilisierendes Element der GATT- 
Ordnung dar®.

Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen ist aber 
nicht nur um seiner selbst willen erhaltenswert, sondern 
weil es dazu beitragen kann, den Wohlstand seiner Ver
tragsparteien zu erhöhen. Um abschätzen zu können, 
inwieweit diese Möglichkeit durch Abweichungen von

* Diese Situation, in der jeder den unrechtmäßig erworbenen Vorteil e i
nes anderen seinerseits durch die Verletzung vereinbarter Regeln zu
nichte machen kann und dadurch jeder in seiner Nutzenposition 
schlechtergestellt w ird als durch regelgerechtes Verhalten, ist als n-Per- 
sonen-Getangenendilemma in der Entscheidungstheorie analysiert 
viorden.

G erhard Schunk

Internationale Zusam m enarbeit 
in hochtechnologischen Bereichen
unter besonderer B erücksichtigung von Forschung  
und E ntw icklung in der L uft- und R aum fahrt sow ie  
der K erntechnik

I n  d e n  h o c h t c c h n o l o g i s c h c n  l i c r c i c h c n ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  L u f t -  u n d  
R a u m f a h r t  s o w i e  d e r  C o m p u t e r -  u n d  K e r n t e c h n i k ,  ist  e in e  v e r 
s t ä r k t e  Z u s a m m e n a r b e i t  v o n  U n t e r n e h m e n  a u f  n a t i o n a l e m  u n d  
g r e n z ü b e r s d u e i t e n d e m  G e b i e t  w i e  aucJi  e i n e  z u n e h m e n d e  B e te i l i 
g u n g  d e s  S t a a t e s  f e s t z u s t e l i e n .  D e m  A u t o r  g i n g  cs in  s e i n e r  U n t e r 
s u c h u n g  i n s b e s o n d e r e  d a r u m ,  d i e  U r s a d i e n  d i e s e r  K o o p e r a t i o n  
u n d  d i e  A u s p r ä g u n g e n  u n d  V e r ä n d e r u n g e n  i h r e r  F o r m e n  o f f e n -  
z u l c g e n  s o w i e  m ö g l i c h e  A l t e r n a t i v e n  u n d  k ü n f t i g e  U n t w i c k l u n g e n  
z u  d i s k u t i e r e n .
D i e  A n a l y s e  d e s  S p e k t r u m s  v o n  A l t e r n a t i v l ö s u n g e n  e r g i b t ,  d a ß  
n e b e n  d e r  K o o p e r a t i o n  n u r  d e r  F u s i o n  d e u l l i d i e  P r i o r i t ä t  z u k o m m t .  
W ä h r e n d  d i e  F u s i o n  f as t  a u s s c h l i e ß l i d i  a u f  d a s  n a t i o n a l e  G e b i e t  
b c s d i r ä n k t  b l e i b t ,  d o m i n i e r t  i m  g r e n z ü b e r s d i r e i t e n d c n  B e r e i c h  a u s  
v e r s c h i e d e n e n  G r ü n d e n  d i e  F o r m  d e r  K o o p e r a t i o n .  D i e  b i s h e r ig e n  
E r g e b n i s s e  u n d  d i e  z u  e r w a r t e n d e  F n t w i c k l u n g  m a c h e n  d e u t l i c h ,  
d a ß  s ich d e r  S t a a t  n i ch t  m e h r  n u r  a u f  u n t e r s t ü t z e n d e  u n d  e r g ä n 
z e n d e  M a ß n a h m e n  i m  h o c h t e c h n o l o g i s d i e n  B e r e ic h  b e s c h r ä n k e n  
k a n n ,  s o n d e r n  e in e  a k t i v e  F o r s d i u n g s -  u n d  T e c h n o l o g i e '  w i e  a u c h  
I n d u s t r i e p o l i t i k  b e t r e i b e n  m u ß .

I n t e r n a t i o n a l e  K o o p e r a t i o n ,  B a n d  22
H e r a u s g e g e b e n  v o n  W e r n e r  G o c h t  u n d  H u b e r t u s  S e i f e r t
J 9 S 2 ,  SOS S. ,  16  X 2 4  c m ,  k a r t . ,  5 9 ,~  D A /
I S B N  3 - 7 8 9 0 - 0 7 6 0 - 9

N o m o s V erlagsgesellschaft 
P ostfach 6 1 0  • 7 5 7 0  B aden-B aden □

den grundlegenden Prinzipien beeinträchtigt werden 
kann, sind zunächst die Wohlstandseffekte theoretisch 
zu umreißen.

Die Wohlstandseffekte
Die Wohlstandswirkungen der Handelsordnung be

stehen zunächst darin, daß für jede Regierung Transak- 
tionskosten gesenkt werden, die ohne das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen in vollem Umfang entste
hen würden; Durch ihren Beitritt zum GATT und durch 
ihre Zustimmung zu seinen Prinzipien gibt jede Ver
tragspartei allen anderen Teilnehmern Informationen 
über ihren künftig beabsichtigten handelspolitischen 
Kurs. Da jede Regierung grundsätzlich Vertrauen zu der 
Zusicherung anderer haben muß, auf Diskriminierun
gen und den Einsatz neuer Handelshemmnisse zu ver
zichten, sonst wäre das Abkommen von Anfang an 
wertlos, entfallen gegenüber einem Zustand ohne 
GATT Informationskosten über eventuelle neuerrichte
te Handelshemmnisse. Ebenso können Kosten für di
plomatische Interventionen eingespart werden, um neu 
eingerichtete Störungen des internationalen Handels
verkehrs zu beseitigen. Das gilt nur dann nicht, wenn 
Konsultationen aufgrund der Artikel XXII/XXIII stattfin
den müssen.

Diese Vorteile könnten allerdings auch durch bilatera
le Verträge erreicht werden. Durch die unbedingte 
Meistbegünstigungsklausel im GATT werden jedoch 
Zugeständnisse einer Regierung an einen Handelspart
ner unmittelbar für alle anderen wirksam. Das bedeutet 
einmal, daß im Gegensatz zu bilateralen Abmachungen 
Kontrollkosten beim grenzüberschreitenden Warenver
kehr, Aufwendungen für Ursprungslandkennzeichnun
gen und ähnliches, die aus einer Ungleichbehandlung 
verschiedener Handelspartner resultieren würden, 
nicht entstehen. Das beinhaltet darüber hinaus, daß nur 
jeweils zwei Vertragsparteien miteinander in Verhand
lungen treten müssen, wenn der Handel liberalisiert 
werden soll. Bedenkt man, daß das GATT 1981 86 Voll
mitglieder und zwei provisorische Mitglieder zählte und 
30 weitere Nationen seine Regeln de facto anwendeten, 
so müßten ohne die Meistbegünstigung nach den Re
geln der Kombinatorik mehr als 6900 zweiseitige Ab
kommen ausgehandelt werden. Daß die Verfahrens
weise des GATT gegenüber dem Bilateralismus erheb
liche Verhandlungs- und Einigungskosten einspart, ist 
offensichtlich. Weil das GATT zudem abstrakte Bestim
mungen beinhaltet, die den geordneten Ablauf von in
ternationalen wettbewerblichen Prozessen generell re
geln, muß nicht über jeden einzelnen grenzüberschrei
tenden Warenverkehr verhandelt werden, so daß die 
anfallenden Verhandlungskosten einen eher einmali
gen Charakter haben. Auch für Unternehmer, die Güter
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in das Land einer anderen Vertragspartei exportieren 
wollen, entfallen in gleichier Weise permanente Aufwen
dungen zur Information über veränderte Einfuhrbestim
mungen.

Beseitigung von Unwägbarkeiten

Wichtiger ist aber, daß durch eine konsequente An
wendung des GATT für die Unternehmen im Exportbe
reich die Unsicherheit über einen plötzlichen handels
politischen Richtungswechsel eines Importlandes wei
testgehend beseitigt wird. Das Risiko, daß zum Beispiel 
neue Anlagen durch den Aufbau hoher Handelshemm
nisse seitens eines Importlandes künstlich in kürzester 
Zeit wirtschaftlich obsolet werden, wird durch das GATT 
erheblich gemindert. Bei kalkulierbarer Handelspolitik 
konzentriert sich die Risikoerwartung nur noch auf das 
dem Unternehmer bekannte Marktrisiko, nicht mehr auf 
die möglicherweise prohibitiv hohe Unsicherheit kurzfri
stiger handelspolitischer Eingriffe®. Mit der Beseitigung 
dieser außenpolitischen Unwägbarkeiten ist ein hohes 
Handels- und Investitionshindernis aus dem Weg ge
räumt. Dieser Gewinn an Sicherheit macht es nunmehr 
möglich, Investitionen in Größenordnungen vorzuneh
men, die eine höhere, bei freiem Warenverkehr sogar 
eine volle Ausnutzung von Skalenerträgen erlauben 
und zu einer stärkeren internationalen Spezialisierung 
und Ressourcenreallokation führen. Dabei schafft die 
Handelsordnung sowohl die Voraussetzungen zur Er
höhung der Allokationseffizienz als auch zur Intensivie
rung des Wettbewerbs. Unter diesen Bedingungen gibt 
das internationale Konkurrenzpreissystem den Unter
nehmern Informationen über die Attraktivität ihrer Pro
duktion oder die Notwendigkeit, sie umzusteilen. Ver
säumt der einzelne Unternehmer eine rechtzeitige An
passung, so besteht unter dem Druck ausländischer 
Konkurrenz die Gefahr einer Insolvenz. Dem steht um
gekehrt die Aussicht auf einen höheren Gewinn bei früh
zeitigen Veränderungen der Produktionsverfahren oder 
der Produktpalette gegenüber.

Diese Ergebnisse lassen den Schluß zu, daß durch 
das GATT insbesondere die unternehmerische Initiati
ve gefördert wird. Zwar verringern bestehende Zolltarife 
die internationale Vertragsfreiheit von Anbietern und 
Nachfragern. Gewichtiger ist aber, daß im Konzept des 
GATT die Möglichkeiten für staatliche Eingriffe stark

° Zum Problem von Unsicherheit und Investitionen siehe Richard 
B I a c  k h u r s t , Nicolas M a r i a n ,  Jan T u m I i r : Adjustment, 
Trade, and Grovrth in Developed and Developing Countries, GATT-Stu- 
dies in International Trade Nr. 6, Genf 1978, S. 45 f.

'  Giersch interpretiert in diesem Zusammenhang das GATT als Kartell 
von Regierungen zum Schutz gegen Interessengrupen. Vgl. Herbert 
G i e r s c h :  A European Look at the W orld Economy, Kieler Sonder
drucke Nr. 60, S. 13 (Nachdruck von: The Tv^elfth Annual W illiam  K. 
Mclnally Memorial Lecture, The University of M ichigan, Ann Artxsr 
1978).

eingeschränkt sind. Diese Entpolitisierung des zwi
schenstaatlichen Handels ist auch dazu geeignet, die 
nationalen Regierungen vor der Einflußnahme solcher 
Interessengruppen zu schützen, deren Branchen eine 
rechtzeitige Anpassung versäumt haben^.

Diese theoretisch möglichen Wohlstandswirkungen 
können nur dann empirisch relevant werden, wenn das 
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen in seinen 
grundlegenden Prinzipien eingehalten wird. Um die rea
len Effekte beurteilen zu können, ist daher der Frage 
nachzugehen, inwieweit die Regeln und Mechanismen 
des GATT den handelspolitischen Belastungen stand
gehalten haben.

Entwicklung der Welthandelsbeziehungen

Ganz global kann festgestellt werden, daß die Regeln 
des GATT nicht immer in vollem Umfang eingehalten 
werden. Zwar ist der Güter- und Leistungsverkehr zwi
schen 1948 und 1980 jahresdurchschnittlich real um ca. 
7 % angewachsen. Wichtige Einflußfaktoren dieser 
Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung waren ne
ben dem GATT die Liberalisierung des internationalen 
Kapitalverkehrs, der technische Fortschritt, die Verbes
serung des Transport- und Kommunikationswesens 
und anderes mehr. Doch verdeckt der langfristige 
Durchschnittswert unterschiedliche Entwicklungspha
sen. So hat der Welfexport Im Durchschnitt und infla
tionsbereinigt nach dem abgeschlossenen Wiederauf
bau der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zwi
schen 1963 und 1973 um 8,5 % pro Jahr zugenommen, 
zwischen 1973 und 1980 jähriich noch um 4 % und 
1980 nur noch um 1,5 %. Parallel dazu weisen die Zu
wachsraten der Weltproduktion ebenfalls eine fallende 
Tendenz auf. Einer realen sechsprozentigen Steige
rung pro Jahr zwischen 1963 und 1973 folgte zwischen 
1973 und 1980 eine jähriiche Zuwachsrate von 3 % und 
1980 ein realer Anstieg von nur noch 1 %®. Daraus ist 
zu ersehen, wie eng Welthandels- und -sozialprodukts- 
entwicklung miteinander verflochten sind®.

Den Rückgang der Zuwachsraten von Welthandel 
und Weltproduktion allein mit den beiden sogenannten 
Ölschocks von 1973 und 1979 zu erklären, wäre nicht 
ausreichend. Hier war eine Vielzahl monetärer, kon
junktureller, struktureller und politischer Faktoren am 
Werk. Beschränkt man sich aber auf die Untersuchung 
des GATT als Einflußgröße, so fällt auf, daß die Ver
tragstreue der Mitgliedstaaten bis zum Ende der 60er

® Vgl, GATT: International Trade 1980/81, Tabelle 1.

® Dieser Zusammenhang läßt sich auch für andere Perioden im 19. und 
20. Jahrhundert nachweisen. Vgl. Richard B I a c k h u r s t u. a.: 
Adjustment, Trade, and Growth in Developed and Developing Coun
tries, a. a. O., S. 5 f.
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Jahre relativ groß war'°. Zudem bestand bei den Ver
tragsparteien die Bereitschaft, den internationalen Han
del weiterhin zu liberalisieren. Ausdrucl< dafür sind 
sechs Zollrunden, in denen zum Teil erhebliche Erleich
terungen für den zwischenstaatlichen Güter- und Lei- 
stungsverl^ehr geschaffen wurden. Damit waren die 
theoretischen und empirischen Voraussetzungen für 
langfristige unternehmerische Investitionen erfüllt, die 
sich real in hohen Zuwachsraten sowohl des Sozialpro- 
dul<ts als auch des Außenhandels niederschlugen. 
Folglich gilt diese Periode als erfolgreichste des GATT.

Demgegenüber ist seit der Mitte der 60er Jahre eine 
zunehmende Abweichung der Vertragsparteien von 
den Regeln des GATT nachweisbar. Neben einer an
steigenden Politisierung des internationalen Handels ist 
auch eine Tendenz zur Erosion des Meistbegünsti
gungsprinzips festzustellen. Beide Strömungen schei
nen sich zu verstärken. Sie bedrohen die GATT-Ord
nung und entziehen ihren wohlstandsfördernden Wir
kungen die Grundlage.

Zunehmende Politisierung

Die verstärkte Politisierung des Welthandels in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren ist einerseits auf zu
nehmende Aktivitäten von Interessengruppen zurück
zuführen. Bedrängt durch die ausländische Konkurrenz 
fordern sie für diese oder jene Branche staatliche Maß
nahmen zum Schutz gegen Anbieter von außen. Dabei 
steht ihnen mit dem Hinweis auf den drohenden Verlust 
von Arbeitsplätzen ein Argument zur Verfügung, auf das 
staatliche Stellen stark reagieren.

Zwar ist im GATT vorgesehen, daß sich der Staat 
selbst weitgehend vom internationalen Handel fernhält, 
doch lieferte der Keynesianismus eine intellektuelle 
Rechtfertigung für eine globale Steuerung wirtschaftli
cher Abläufe und für interventionistische Eingriffe auch 
in den Außenwirtschaftsverkehr''. Viele Industriestaa
ten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, ha
ben sich in den 60er Jahren dieser keynesianistischen 
Wirtschaftspolitik verschrieben. Politisch durch die Lob- 
bies zu Schutzmaßnahmen für die heimischen Indu
strien aufgefordert und wissenschaftlich durch keyne- 
sianistische Theorien dazu angehalten, fühlten sich die 
Regierungen mehr und mehr einem Zwang ausgesetzt, 
die Beschäftigungs- und Strukturprobleme zu beseiti
gen. Aufgrund der GATT-Vereinbarungen war aller
dings der Weg, binnenwirtschaftliche Schwierigkeiten 
durch die Erhöhung von Zöllen oder durch die Einfüh

rung von Kontingenten zu beheben, versperrt. Unter 
solchen Gegebenheiten wurden Subventionen zu ei
nem wirtschaftspolitischen Instrument, das den Konflikt 
zwischen binnenwirtschaftlichem Druck und außenwirt
schaftlichen Vertragsverpflichtungen zu lösen schien. 
Galten die Subventionen in der Außenwirtschaftstheo
rie bis dahin als Transferzahlungen an Unternehmen 
mit dem Ziel, eine binnenwirtschaftliche Anpassung an 
außenwirtschaftliche Gegebenheiten zu erleichtern und 
damit Protektionismus zu verhindern, so sind sie auf 
diese Weise selbst zum Mittel des Protektionismus ge
worden'^. Ein geradezu klassisches Beispiel ist der in
ternationale Stahlmarkt. Dort treten nicht mehr in erster 
Linie stahlproduzierende Unternehmen, sondern 
Staatskassen miteinander in Wettbewerb.

Diese Entwicklung läßt erkennen, daß der Grundkon
sens des GATT über staatliche Aktivitäten für Teile des 
Weltmarktes verlorengegangen ist. Dadurch wird die 
unternehmerische Initiative zurückgedrängt. Das be
deutet, daß eines der Hauptziele des GATT, Wohl
standsgewinne durch eine internationale Wettbe
werbsordnung zu realisieren, von den Vertragsparteien 
partiell aufgegeben wurde. Durch solche vereinzelten 
Maßnahmen wird zwar der Bestand des Abkommens 
nicht in Frage gestellt. Doch es werden Präzedenzfälle 
geschaffen, die als Beispiele aufgegriffen und kopiert 
werden können und auf diese Weise die GATT-Ord
nung untergraben.

Erosion des Meistbegünstigungsprinzips

Verflochten mit der zunehmenden Politisierung des 
Welthandels ist eine weitere, nicht minder gefährliche 
Bedrohung der Handelsordnung. Mit dem Vordringen 
von Entwicklungsländern auf den Welttextilmarkt wur
den die Industriestaaten erstmals mit dem Problem von 
sogenannten Billigangeboten konfrontiert. Auf deren 
Einfuhr konnte aber nicht mit den im GATT vorgesehe
nen Anti-Dumping-Maßnahmen reagiert werden, weil 
der Tatbestand des Dumping nicht vorlag. Ein Bekennt
nis zur GATT-Ordnung hätte binnenwirtschaftliche An
passungsprozesse in Form einer Schrumpfung derTex- 
til- und Bekleidungsbranche in den (ndustheländern er
fordert. Aber auch in diesem Falle wurden die vereinbar
ten Regeln nicht eingehalten. Statt dem Prinzip der dy
namischen komparativen Vorteile zum Durchbruch zu 
verhelfen, wurde 1961 das Baumwolltextilabkommen

Vgl. z. B. die Übersicht über die Schlichtung von Streitfällen in dem 
Aufsatz von Robert E. H u d e c : GATT or GABB? The Future Design 
o f the General Agreement on Tariffs and Trade, in: The Yale Law Jour
nal, Vol. 80 (1971). S. 1299-1386, bes. S. 1380 ff.

”  Zu einem Überblick über d ie philosophischen Grundlagen der 
Staatstäligkeit siehe Jan T u  m l i  r : National Interest and International 
Order, International Issues No. 4, Trade Policy Research Centre, Lon
don 1978, S. 4 ff.

Als allgemeine Analyse zu diesem  Problem vgl. S idney G o I I :  
Beyond the Tokyo round, in: The Banker, August 1979, S. 45-50, bes. 
47 f.
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geschlossen, das -  mittlerweile als Multifaserabkom
men -  bis zum 31. Juli 1986 verlängert worden ist. 
Diese Vereinbarung sieht vor, daß die Importländer von 
Textilien mit den jeweiligen Ausfuhrländern bilateral 
über „freiwillige“ Exportbeschränkungen verhandeln. 
Im Gegensatz zum ausdrücklichen Verbot mengenmä
ßiger Einfuhrbeschränkungen im Rahmen des GATT 
und im Gegensatz zum Meistbegünstigungsprinzip 
beinhaltet das Multifaserabkommen eine zweiseitige 
Festlegung von Importquoten und deren Wachstumsra
ten. Es ist nicht frei von Ironie, daß damit unter der Auf
sicht des GATT und ohne daß eine der vorgesehenen 
Ausnahmeklauseln in Anspruch genommen wird, pro
tektionistische Maßnahmen gewissermaßen institutio
nalisiert werden und der Bilateralismus unter multilate
rale Kontrolle gestellt wird. Diese Abkehr vom Meistbe
günstigungsprinzip vermindert nicht nur den Wettbe
werb, sondern setzt jedes beteiligte Entwicklungsland 
der Verhandlungsmacht eines Industriestaates aus.

Eine weitere Abweichung von der Meistbegünsti
gungsklausel sind die Zollpräferenzen für Entwick
lungsländer. Sie wurden ab 1971 gewährt -  zunächst 
unter Berufung auf eine befristete Sondergenehmigung 
(waiver) im GATT; seit ihrer Legalisierung im Rahmen 
der Tokio-Runde sind sie Bestandteil des Abkommens. 
Mittlerweile handelt es sich aber nicht mehr um eine ge
nerelle Regelung, sondern um elf verschiedene Präfe
renzsysteme’ ''. Diese unterscheiden sich in ihrer Aus
gestaltung zum Teil erheblich voneinander. Gemein
sam ist ihnen jedoch, daß sie stark am wirtschaftspoliti
schen Interesse der beteiligten Länder orientiert sind. 
Das gilt in besonderer Weise für die Industriestaaten. In 
deren wichtigsten Präferenzsystemen, den Systemen 
der USA, der EG und Japans, sind die einzelnen Güter 
nach dem Grad ihrer Sensibilität gegliedert. Je sensibler 
die Produkte beurteilt werden, um so geringer sind die 
zugestandenen Zollpräferenzen, so daß besonders 
empfindliche Güter von der tarifären Sonderbehand
lung ausgenommen sind. Hinzu kommt, daß für jedes 
einzelne interessierte Entwicklungsland Höchstein
fuhrquoten festgelegt werden. Nur diese'Einfuhrmen- 
gen können zum Präferenztarif verzollt werden. Dabei 
ist eine inverse Zuteilung bei den Quoten feststellbar: 
Besonders wettbewerbsfähige Länder können ihre 
Kontingente relativ schnell erfüllen, während die weni
ger lieferfähigen Länder überhaupt nicht in der Lage 
sind, ihre Quoten auszuschöpfen. Um zu verhindern, 
daß Güter von den leistungsfähigeren über die weniger

konkurrenzfähigen Entwicklungsländer in die Industrie
länder umgeleitet werden, werden Ursprungslandnach
weise gefordert, die zusätzliche Kosten beim Export 
und bei der Kontrolle im Einfuhrland verursachen. Bei 
solchen Regelungen bildet auch die Europäische Ge
meinschaft keine Ausnahme. Da die Kontingente an 
Entwicklungsländer nur für jedes EG-Land einzeln und 
nicht für die Gemeinschaft als Ganzes zugeteilt werden, 
werden sogar im europäischen Wirtschaftsraum trotz 
einer gemeinsamen Außenwirtschaftspolitik z. B. im 
Falle von Textilien Ursprungslandzeugnisse bei Dritt
länderimporten verlangt.

Dieses unübersichtliche Gewirr verschiedener Präfe
renzsysteme läßt zudem die Exporteure häufig im un
klaren darüber, ob das Zollkontingent bereits ausgefüllt 
ist oder nicht. Dadurch wird der Güterverkehr abermals 
mit zusätzlichen Kosten belastet und erschwert. Dar
über hinaus ist es strittig, ob die Präferenzabkommen 
uneingeschränkte Vorteile für die Entwicklungsländer 
mit sich bringen. Da einzelne Güter, bei denen die Ent
wicklungsländer besonders wettbewerbsfähig sind, 
ganz von der Präferenzregelung ausgenommen wer
den können, entsteht ferner der Verdacht, daß auf dem 
Umweg über Präferenzen bestimmte andere Branchen 
in den Industrieländern geschützt werden sollen. Daher 
ist zu vermuten, daß die generelle Meistbegünstigung 
für alle Güter den Entwicklungsländern in ihrer Gesamt
heit größere Vorteile bringen würde als spezifische Prä
ferenzregelungen.

Gefahr der Eskalation

Vereinbarungen wie das Multifaser- und die Präfe
renzabkommen sind zu Präzedenzfällen für weitere bi
laterale handelsbeschränkende Übereinkünfte sowohl 
zwischen den Industrieländern als auch zwischen den 
Industrie- und den Entwicklungsländern geworden. Im 
internationalen Handel mit Stahl, Autos, Feinkeramik, 
Schuhen, Schiffen, Konsumgütern der Elektronikindu
strie usw. gelten mittlerweile ähnliche Abmachungen’®. 
Auf diesen Märkten wird der internationale Wettbe
werbsmechanismus partiell außer Kraft gesetzt und der 
leistungsfähigere Anbieter entgegen der GATT-Kon- 
zeption gezwungen, einen großen Teil der Anpassungs
kosten zu tragen. Das bedeutet, daß das GATT teilwei
se seinen Normen setzenden Charakter verloren hat. 
Eine Tendenz zu weiteren Sonderregelungen, ohne In
anspruchnahme einer der im GATT vorgesehenen 
Schutzklauseln, kann nicht ausgeschlossen werden.

Vgl. Henryk K i e r z k o w s k I ,  Gary S a m p s o n :  The Multifi- 
bre Arrangement, the approach and setting to the forthcoming negotia
tions, in: Außenwirtschaft, 36. Jg. (1981), S. 41-56, bes. S. 50 f. Siehe 
auch Gerard and V ictoria C u r z o n : The Undermining of Ihe World 
Trade Order, in: ORDO, Band 30 (1979), S. 383-407, bes. 384 ff.

Vgl. Bettina H ü r n i :  Die bestehenden Systeme von Präferenzzöl
len zugunsten von Entw icklungsländern, in: Außenwirtschaft, 30. Jg. 
(1975), S. 115-132.

Vgl. Bahram  N o w z a d :  The Rise in Protectionism, l(^F  Pamphlet 
Series No. 24, Washington, D.C., 1978, S. 10 ff.
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Derartige bilaterale Konsultationen, die nach dem ur
sprünglichen Abkommen zu dem Zweck geführt werden 
sollten, unrechtmäßig eingesetzte Handelshemm
nisse zu beseitigen, scheinen nunmehr dazu zu dienen, 
für Störungen des internationalen Handelsverkehrs 
Verständnis zu wecken oder sogar gegenseitige Pro
tektionismuszugeständnisse auszutauschen. Wenn in 
einem solchen Fall beide Beteiligten zustimmen, ent
steht für jeden der Eindruck der Rechtmäßigkeit und 
nicht der einer Verletzung der GATT-Regeln. Das be
deutet, daß ein verändertes Rechtsbewußtsein unter 
den Vertragsparteien eingetreten ist, das sich bereits In 
der Aushöhlung der Meistbegünstigung widerspiegelt. 
Dadurch entstehen aber Transaktionskosten In Form 
von Informations-, Verhandlungs- und Kontrollkosten, 
die gerade durch das Prinzip der Nichtdiskriminierung 
erheblich vermindert werden sollten.

Die zweiseitigen Absprachen sind darüber hinaus 
durch Ihren selektiven Charakter zu einem Teil der inter
nationalen Diskriminierung einzelner Anbieter und da
mit zum Instrument des Protektionismus geworden. 
Das heißt, daß außerdem die in der Literatur vielfach 
analysierten Kosten des Protektionismus, Insbesonde
re In Form von Effizienzverlusten, entstehen. Zwar mag 
jede einzelne dieser Abmachungen außerhalb der Han
delsordnung kurzfristig rational sein und eine unmittel
bare Krise übenwinden helfen können. Werden sie aber 
zu einer dauerhaften Einrichtung und werden Verstöße 
gegen die fundamentalen Prinzipien des GATT fortlau
fend Informell oder auch durch formale Integration In 
das Abkommen legitimiert, hat das unweigerlich die all
mähliche Aushöhlung und Zerstörung der Ordnung zur 
Folge.

Stärkung der Prinzipien

Bereits die spürbare Änderung der Rechtsauffassung 
von Regierungen beraubt die Unternehmer Ihrer langfri
stigen Planungssicherheit. Das muß sich auf Ihre Nel-

gung. Insbesondere beschäftigungs- und wachstums
wirksame langfristige Investitionen zu tätigen, negativ 
auswirken. Dadurch wird aber nicht nur die GATT-Ord- 
nung, sondern es werden auch die nationalen Volkswirt
schaften in Ihrem Erfolg stark beeinträchtigt. Aus die
sem Grunde muß die handelspolitische Unsicherheit 
darüber, ob Regierungen kurzfristig bilaterale handels
beschränkende Vereinbarungen treffen oder nicht, wie
der beseitigt werden, bevor solche Praktiken zur Eska
lation führen. Keine Regierung Ist aber grundsätzlich 
protektionismusorientiert'®. Insofern scheint der Stabili
sator der Ordnung, die gegenseitige Furcht vor einem 
Rückfall In die handelspolitischen Verhältnisse der 30er 
Jahre, stark genug zu sein. Der beste Stabilisator einer 
Ordnung Ist aber nicht die Angst vor ihrem Zerfall, son
dern Ihr Erfolg.

Die Vorteile des GATT können jedoch nicht durch im
mer neue Sonderregelungen für Einzelmärkte ausge
schöpft werden, sondern nur durch eine Stärkung sei
ner fundamentalen Prinzipien. Daher ist es ratsam, der 
Meistbegünstigungsklausel wieder stärker Geltung zu 
verschaffen und glelchzeltg die Schutzklauseln wirksa
mer zu machen. Dadurch könnten in jeder Beziehung 
kostspielige, bilaterale Vereinbarungen wie Präferenz
abkommen und freiwillige Selbstbeschränkungsab
kommen zurückgedrängt werden. Zudem sollte die 
staatliche Subventionspraxis transparenter gemacht 
werden, so z. B. durch Subventionsberlchte'^. Dann 
könnten, ähnlich wie bei Zöllen, Verhandlungen über 
den Abbau von Subventionen geführt und die Liberali
sierung wieder vorangetrieben werden. Denn langfristig 
hilft ein handelspolitisches Flickwerk, das sich an ta
gesaktuellen Problemen orientiert, nicht weiter.

Vgl. GATT: International Trade 1980/81, S. 11.

Zur Frage der Schutzklauseln und zum Vorschlag der Subventions
berichterstattung vgl. Bela B a I a s s a : The „New Protectionism" and 
the International Economy, in: Journal o f World Trade Law, Vol. 12 
(1 97 8 ),$ . 409-436.
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